
 1/2 

Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 

Schwerin Datum:        2008-09-23 
 
 Dezernat/ Amt: II / Finanzverwaltungsamt
 Bearbeiter: Frau Weikinn 
 Telefon: 545 - 1561 
Informationsvorlage    
Drucksache Nr.    
    

02197/2008    

Beratung und Beschlussfassung 
Dezernentenberatung 
Hauptausschuss 
 

Betreff 
Information über die Nachveranlagung der Hundesteuer 2008 gemäß 1. Änderungssatzung 
zur Änderung der Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Schwerin vom 23.01.2001 
 

Beschlussvorschlag 
Information über die Nachveranlagung der Hundesteuer 2008 gemäß 1. Änderungssatzung 
zur Änderung der Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Schwerin vom 23.01.2001 
 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem  
Die Vorbereitungen zur Nachveranlagung der Hundesteuer auf der Grundlage der 1. 
Änderungssatzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Schwerin 
vom 23.01.2001 sind organisatorisch abgeschlossen. Dabei wird in ca. 3.000 Fällen eine 
Nachveranlagung in 2008 erfolgen. Es werden dabei Beträge zwischen 1,12 Euro und 4,50 
Euro für den ersten Hund, zwischen 3,87 Euro und 15,50 Euro für den zweiten Hund, für 
den dritten Hund zwischen 3,58 Euro und 14,33 Euro sowie für den ersten gefährlich 
eingestuften Hund  zwischen 7,20 Euro und 28,83 Euro zur Veranlagung erstellt. Mit der 
Nachveranlagung wird eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 14.000 Euro erzeugt. 
Die Bescheide sollen im September 2008 verschickt werden. 
 
 2. Notwendigkeit  
  
Gemäß Beschluss der STV am 09.06.2008 zum  Haushaltssicherungskonzeptes 2008 – 
2020 erfolgt die Nachveranlagung 2008. 
Am 01. August 2008 ist die Satzung im Stadtanzeiger der Stadt Schwerin veröffentlicht und 
damit bekannt gemacht worden. 
 
3. Alternativen  
 
keine 
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4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
  
Der Inhalt dieser Vorlage hat keine unmittelbare Auswirkung auf den Arbeitsmarkt und 
familienpolitischen Belange. 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
  
keine 
 
 
 
6. Finanzielle Auswirkungen 
 
Mehreinnahmen in Höhe von 14.000 Euro in der HHStelle 9000. 0220 – Einnahmen 
Hundesteuer - 
 
 
 
 
 
über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr 
keine 
Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:  
keine 
Deckungsvorschlag 
 
Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle:  
 
 
 
Anlagen: 
keine 
 
 
 
 
gez. Dieter Niesen 
Beigeordneter 
 
 
 
gez. Dr. Wolfram Friedersdorff 
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
 
 
 
 
 
 
 




